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Beitragsordnung

In der vorliegenden Form gültig seit dem 1.1.2005

· 1. Vereinsmitglieder verpflichten sich einen Halbjahresbeitrag zu zahlen. Der Beitrag ist für das Halbjahr im voraus zu entrichten. Nur Ehrenmitglieder sind beitragsfrei.

· 2.  Die Beiträge werden wie folgt erhoben:

· ordentliche Mitglieder 
20 €

· Jugendmitglieder 

15 €

· fördernde Mitglieder
10 €

· 3. Es wird eine Aufnahmegebühr in Höhe eines Halbjahresbeitrages erhoben, in der Höhe der Mitgliedsart entsprechend.

· 4. Diese Beitragsordnung kann von der Mitgliederversammlung per Beschluss verändert werden.  

                                                  Beitragsordnung des Vereins Netzklopper e.V.


